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Wie jedes Jahr führte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Dienstag, 26.März 2024 eine 
Medienkonferenz zur Polizeilichen Kriminalstatistik durch, die Zahlen waren am Vortag durch das 
Bundesamt für Statistik publiziert worden.1 In dieser werden seit 2009 die Ergebnisse einer Statistik 
vorgelegt, für die alle kantonalen Polizeibehörden sämtliche Straftaten gemäss Strafgesetzbuch, 
Betäubungsmittelgesetz sowie Ausländer- und Integrationsgesetz nach einheitlichen Vorgaben 
erfassen. Von der Statistik nicht erfasst wird einerseits das sogenannte Dunkelfeld, also Straftaten, 
welche gar nicht erst angezeigt werden. Andererseits lässt die Statistik auch keine Rückschlüsse 
auf tatsächliche Verurteilungen zu. Schliesslich sind in der Praxis insbesondere bei Gewaltdelikten 
die ursprünglich angezeigten Tatbestände (und somit in der Kriminalstatistik ausgewiesenen 
Tatbestände) oft gravierender als jene, welche nach Abschluss des Strafverfahrens im 
Sachentscheid als rechtsgenügend bewiesen erachtet werden. 

Wie schon im vergangenen Jahr verzeichnet der Kanton Basel-Stadt im Vergleich zu den anderen 
Kantonen, aber auch zu den anderen Städten die höchste Anzahl Straftaten pro 1000 
Einwohner:innen. Gemäss Prof. Dr. Dirk Baier vom Institut für Delinquenz und Kriminalprävention 
der ZHAW können aber auch einzelne Städte nicht ohne Weiteres miteinander verglichen werden. 
So seien sie unterschiedlich gross und hätten unterschiedliche Strukturen. Zudem komme in Basel 
das Dreiländereck dazu, was ebenfalls dazu führe, dass der direkte Vergleich schwierig sei.2 Neben 
den von Baier genannten Faktoren ist zu berücksichtigen, dass Basel aufgrund des hohen 
Urbanisierungsgrads und der engen Kantonsgrenzen – beinahe sämtliche 
Agglomerationsgemeinden gehören zu einem anderen Kanton oder einem anderen Land – eine 
weitere Besonderheit aufweist. 

Vor diesen Hintergründen stellt sich die Frage, wie aussagekräftig die Polizeiliche Kriminalstatistik 
für sich alleine in Bezug auf die Sicherheitslage in Basel-Stadt ist. Unbestritten dürfte jedoch sein, 
dass die jährliche Präsentation der Zahlen ohne wissenschaftliche Kontextualisierung und 
Auswertung unter Berücksichtigung der oben genannten Parameter das subjektive 
Sicherheitsgefühl von einem Teil der Bevölkerung negativ beeinflusst.  

Darum bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie aussagekräftig erachtet der Regierungsrat die Zahlen der jährlichen Kriminalstatistik in 
Bezug auf die Sicherheitslage in Basel-Stadt? 

2. Wie und nach welchen Merkmalen wertet der Regierungsrat die jährliche Kriminalitätsstatistik 
jeweils aus und wie werden diese Merkmale beziehungsweise Parameter erarbeitet? 

3. Wie bringen sich, neben dem Justiz- und Sicherheitsdepartement, die anderen Departemente 
in die Wertung und Interpretation der Kriminalitätsstatistik ein? 

4. Verfügt der Regierungsrat resp. die Verwaltung über Untersuchungen, welche die Basler 
Besonderheiten (Dreiländereck, hoher Urbanisierungsgrad, Agglomerationsgemeinden) bei 
Vergleichen mit anderen urbanen Gebieten berücksichtigen? 

a. Falls ja: Wieso werden diese Untersuchungen nicht veröffentlicht? 

b. Falls nein: Wäre es denkbar, dass die Kriminalstatistik jeweils jährlich z.B. durch die 
Abteilung Polizeiwissenschaften für die Öffentlichkeit wissenschaftlich ausgewertet resp. 
kontextualisiert würde?  

5. Wieso gibt es keine Gegenüberstellung mit der Opferhilfestatistik oder anderweitige 
Bemühungen, Entwicklungen im Dunkelfeld zu erkennen?  

6. Gibt es eine Möglichkeit, die angezeigten und somit in der Kriminalstatistik ausgewiesenen 
Tatbestände mit jenen in den jeweiligen Urteilen gegenüberzustellen? 

7. Wieso gibt es Auswertungen nach Geschlecht und Staatszugehörigkeit nur bei den 
beschuldigten Personen, nicht aber bei den durch Gewaltstraftaten geschädigten Personen?  

8. Wieso werden LGBTIQ-feindliche Straftaten sowie andere sogenannte Hate Crimes, die die 
Kantonspolizei seit Herbst 2022 erfasst, nicht gemeinsam mit der Kriminalstatistik 
ausgewiesen?  

9. Geht mit der Reorganisation der Kriminalpolizei auch die Kommunikation zur Kriminalstatistik 
von der Staatsanwaltschaft zur Kantonspolizei über? 



1 www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei.gnpdetail.2024-0235.html, 
www.stawa.bs.ch/nm/2024-polizeiliche-kriminalstatistik-2023-mehr-vermoegensdelikte-als-im-vorjahr-jsd.html  
2 https://bajour.ch/a/clu8lewrh230262sgu8cj5gmhq/kriminologe-dirk-baier-im-interview-zur-kriminalitaetsstatistik-basel  

Hanna Bay 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei.gnpdetail.2024-0235.html
http://www.stawa.bs.ch/nm/2024-polizeiliche-kriminalstatistik-2023-mehr-vermoegensdelikte-als-im-vorjahr-jsd.html
https://bajour.ch/a/clu8lewrh230262sgu8cj5gmhq/kriminologe-dirk-baier-im-interview-zur-kriminalitaetsstatistik-basel

